
Artenschutz 

 

Aus den §§ 44 und 45 BNatSchG ergibt sich die Notwendigkeit zur Durchführung einer 

Artenschutzprüfung (ASP) im Rahmen der Bauleitplanung. Es werden drei verschiedene 

Artenschutzkategorien unterschieden: 

 besonders streng geschützte Arten (nationale Schutzkategorie), 

 streng geschützte Arten (national) inkl. der FFH-Arten (europäisch), 

 europäische Vogelarten (europäisch). 

 

Der Umfang der ASP beschränkt sich auf die europäisch geschützten Arten, für die im 

Zusammenhang mit der Bauleitplanung die Zugriffsverbote gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG zu 

beachten sind. Das LANUV hat für NRW aus naturschutzfachlicher Sicht eine Auswahl 

sogenannter „planungsrelevanter Arten“ getroffen, die bei der ASP im Sinne einer Art-für-Art-

Betrachtung zu bearbeiten sind. 

 

Die ASP erfolgt in drei Stufen. Bei der Vorprüfung (Stufe I) wird durch eine überschlägige 

Prognose unter Berücksichtigung vorkommender Arten und der relevanten Wirkfaktoren des 

Vorhabens untersucht, ob und ggf. bei welchen Arten artenschutzrechtliche Konflikte 

auftreten können. Sind artenschutzrechtliche Konflikte nicht auszuschließen, ist für die 

betroffenen Arten eine vertiefende Art-für-Art-Betrachtung (Stufe II) bezüglich der 

Verbotstatbestände erforderlich. In Stufe III wird ggf. geprüft, ob die Voraussetzungen für 

eine Ausnahme von den Verboten zugelassen werden kann (aus: Gemeinsame 

Handlungsempfehlungen des MBV und des MKULNV 12/2010). 

 

Aufgrund der aktuellen Nutzungsstrukturen wurden die planungsrelevanten Arten des MTB 

4102 für die Lebensraumtypen Kleingehölze, Bäume, Gebüsche, Hecken, Gärten, 

Parkanlagen, Siedlungsbrachen und Gebäude ausgewertet. 

 

Für die dort genannten Säugetierarten 

 Breitflügelfledermaus  Eptesicus serotinus 

 Europäischer Biber  Castor fiber 

 Großer Abendsegler  Nyctalus noctula 

 Rauhhautfledermaus  Pipistrellus nathusii 

 Wasserfledermaus  Myotis daubenthonii 

 Zwergfledermaus  Pipistrellus pipistrellus 

  

stellt der Geltungsbereich keinen Hauptlebensraum bzw. kein essentielles Nahrungsgebiet 

dar. Erfolgt ein Gebäudeabbruch des ehemaligen Schulgebäudes im Sommerhalbjahr, ist 

jedoch eine Untersuchung auf gebäudebewohnende Fledermausarten - wie 

Breitflügelfledermaus oder Zwergfledermaus - notwendig. Bei der Beschränkung des 

Gebäudeabbruchs auf den Zeitraum November bis Februar sind keine weiteren 

Untersuchungen zum Artenschutz durchzuführen. 

 

Im Bereich der o. g. Strukturen des Messtischblatts sind folgende Vogelarten 

planungsrelevant: 

 Baumfalke   Falco subbuteo 



 Blaukehlchen   Luscinia svecica 

 Eisvogel   Alcedo atthis 

 Feldschwirl   Locustella naevia 

 Gartenrotschwanz  Phoenicurus phoenicurus 

 Habicht   Accipiter gentilis 

 Mäusebussard  Buteo buteo 

 Mehlschwalbe   Delichon urbica 

 Nachtigall   Luscinia megarhynchos 

 Neuntöter   Lanius collurio 

 Pirol    Oriolus oriolus 

 Rauchschwalbe  Hirundo rustica 

 Rebhuhn   Perdix perdix 

 Saatkrähe   Corvus frugilegus 

 Schleiereule   Tyto alba 

 Schwarzkehlchen  Saxicola rubicola 

 Sperber   Accipiter nisus 

 Steinkauz   Athene noctua 

 Turmfalke   Falco tinnunculus 

 Turteltaube   Streptopelia turtur 

 Waldohreule   Asio otus 

 Weißstorch   Ciconia ciconia 

 

Unter Berücksichtigung der Festsetzungen sind keine erheblichen Beeinträchtigungen 

planungsrelevanter Vogelarten zu erwarten.  

 

Für die genannten Amphibienarten 

 Kammmolch   Triturus cristatus 

 Kleiner Wasserfrosch  Rana lessonae 

 Kreuzkröte   Bufo calamita 

 

und die Reptilienart 

 Zauneidechse   Lacerta agilis 

 

sind keine typischen Habitatstrukturen im Geltungsbereich vorhanden. 

 

Bei der Unteren Landschaftsbehörde Kleve liegen keine konkreten Informationen zum 

Vorkommen planungsrelevanter Arten oder lokal bedeutender Populationen innerhalb des 

Geltungsbereichs vor. 

 

Bei Einhaltung der artenschutzrechtlichen Vermeidungsmaßnahme eines Gebäudeabbruchs 

im Zeitraum November bis Februar sind keine erheblichen Beeinträchtigungen 



planungsrelevanter Arten zu erwarten. Das Protokoll einer Artenschutzprüfung (ASP) ist 

dieser Begründung als Anlage beigefügt. 

 


